
Ausgabenbewilligung «Wasserversorgung Oberberg-Büel»

H	 Beschlussfassung und 
	 Krediterteilung für die 
	 Realisierung des Projektes 

«Wasserversorgung 
	 Oberberg-Büel»

 1. Einleitung
 
1.1 Ausgangslage

Die Leistungen der öffentlichen Was-
serversorgung im Gebiet Feusisberg/
Schindellegi werden, mit Ausnahme 
des Gebiets Ruostel, durch die Kor-
poration Wollerau erbracht. Im Gebiet 
Ruostel ist die Korporation Pfäf�kon 
Konzessionsträgerin der Gemeinde.

Das Gebiet Oberberg-Büel liegt aus-
serhalb des Versorgungsgebietes, 
welches die Korporationen Wollerau 
und Pfäf�kon gemäss geltenden Kon-
zessionsverträgen mit der Gemeinde 
Feusisberg mit Wasser zu versorgen 
haben. Zurzeit erfolgt die Wasserver-
sorgung in diesem Gebiet über private 
Quellen.
 
Die Gemeinde wurde von verschie-
denen Grundeigentümern im Gebiet 
Oberberg-Büel auf eine unzureichende 
Quellwasserversorgung aufmerksam 
gemacht, bzw. wurde der Wunsch nach 
einer öffentlichen Wasserversorgung 
für das Gebiet geäussert. Gemäss Pla-
nungs- und Baugesetz (§38 PBG) sind 
Gemeinden für die Groberschliessung 
innerhalb der Bauzone zuständig. Da 
das Gebiet ausserhalb der Bauzone 
liegt, hat die Gemeinde grundsätz-
lich keine Erschliessungsp�icht. Eine 
Ausnahme davon stellt die Liegen-
schaft-Nr. 1308 (Fussballplatz Weni) 
dar, welche in einer Bauzone liegt. Der 
Fussballclub ist jedoch bereits schon 
heute an der öffentlichen Trinkwas-
serversorgung angeschlossen. Daher 
ergibt sich grundsätzlich kein zwin-
gender Handlungsbedarf für die Ge-
meinde.

Im betroffenen Gebiet leben jedoch 
über 120 Einwohner der Gemeinde. 
Weiter gibt es im beliebten Naherho-
lungsgebiet 15 Landwirtschaftsbe-
triebe, z. T. mit Agrotourismus, und ein 

Antrag des Gemeinderats

1. 	 Dem vorliegenden Projekt 
über die Realisierung der 
Trink- und Brauchwasserver-
sorgung im Gebiet Oberberg-
Büel wird zugestimmt.

2.	 Die Ausgabenbewilligung von 
brutto Fr. 1�644�000 plus all-
fällige Teuerung wird bewilligt. 
Die Ausgabe ist gemäss dem 
kantonalen Gesetz über den 
Finanzhausalt zu amortisieren 
und zu verzinsen.

3. 	 Die Ausgabenbewilligung wird 
der Investitionsrechnung 
belastet.

4. 	 Allfällige Beiträge des Amtes 
für Landwirtschaft des Kanton 
Schwyz sind dem Projekt gut-
zuschreiben.

5. 	 Der Gemeinderat wird mit 
dem Vollzug beauftragt und 
ermächtigt, die zur Finanzie-
rung notwendigen Geldmittel, 
sofern nötig, auf dem Darle-
hensweg zu beschaffen.
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etabliertes Restaurant. Dadurch ent-
steht ein gewisses öffentliches Inte-
resse.

Infolgedessen wurden Seitens der Ge-
meinde die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, Finanzierungs- und Bei-
tragsmöglichkeiten geprüft. Darauf 
basierend wurde die Holinger AG be-
auftragt, ein Konzept für die Erschlies-
sung des Gebiets mit Trinkwasser zu 
erarbeiten. Im Mai 2023 wurde das 
erarbeitete Konzept den betroffenen 
Grundeigentümern vorgestellt und 
anschliessend eine Umfrage über den 
Anschlussbedarf durchgeführt.

Von den 34 Liegenschaften im Pro-
jektperimeter wurde für zwei Drittel 
der angefragten Liegenschaften das 
Anschlussinteresse mittels eines Vor-
vertrags bestätigt. Mehrere weitere Ei-
gentümer ziehen einen Anschluss ihrer 
Liegenschaften innerhalb der näch-
sten Jahre in Betracht.
 
Aufgrund des Anschlussinteresses hat 
der Gemeinderat die Firma Holinger AG 
mit der Ausarbeitung des Bauprojekts 
beauftragt, damit dieses der Stimmbe-
völkerung zur Abstimmung unterbrei-
tet werden kann.
 
 2. Das Projekt
 
2.1 Ziele

Trotz des ländlichen Charakters be-
steht in diesem Gebiet eine vergleichs-
weise grosse Dichte an Liegenschaften 
und Landwirtschaftsbetrieben.

Mit dem vorliegenden Projekt soll die 
Trink- und Brauchwasserversorgung 
im Gebiet Oberberg-Büel, auch bei län-
geren Trockenperioden, langfristig si-
chergestellt werden.

Damit kann die Versorgungssicherheit 
für die dort ansässige Bevölkerung, für 
Restaurant und Besenbeizen, sowie die 

produzierenden Betriebe gewährleistet 
werden.

Die Feuerwehr wird über spezielle 
Schächte Zugang zum Wasser aus der 
Versorgungsleitung erhalten, wodurch 
im Brandfall die Löschwasserversor-
gung unterstützt wird.

Brunnen in der Nähe von Wanderwe-
gen werden im weiteren Projektverlauf 
geprüft.

2.2 Konzept
Um die Liegenschaften mit Trink- und 
Brauchwasser mit genügend Druck zu 
versorgen, ist eine Druckerhöhungs-
anlage notwendig. Diese Anlage kann 
zwischen den Höfen Schweigwis und 
Baumen zu liegen kommen und über 
eine neue Versorgungsleitung Wasser 
aus der Zone «Alp-Sihl» zu den Lie-
genschaften im Gebiet Oberberg-Büel 
fördern.

Als Versorgungsleitung werden die Lei-
tungen de�niert, welche mehr als ein 
Grundstück potenziell mit Wasser ver-
sorgen können. Ab dem Punkt, wo nur 
noch ein Grundstück mit Wasser ver-
sorgt wird, wird die Leitung als Haus-
anschlussleitung de�niert.

Die neue Versorgungsleitung wurde 
aufgrund des bekundeten Anschluss-
interesses sowie der Lage der Liegen-
schaften geplant. Die Anlage ist so 
ausgelegt, dass auch zu einem zukünf-
tigen Zeitpunkt ein Anschluss an die 
Versorgungsleitung möglich ist.

Die Druckerhöhungsanlage und die 
Versorgungsleitung werden durch die 
Gemeinde geplant und �nanziert (siehe 
Kapitel 3). Für den Bau und die Kosten 
der Hausanschlussleitung ist jeder 
Grundeigentümer selbst verantwort-
lich. Weiter bezahlt jeder Grundeigen-
tümer die eigenen Anschlussgebühren 
gemäss Reglement der Korporation 

Wollerau. Diese Aufteilung entspricht 
der gängigen Praxis bei Erschlies-
sungen innerhalb einer Bauzone.

Die Druckerhöhungsanlage und Ver-
sorgungsleitung sollen im Kulturland 
verlegt werden. Das grundsätzliche 
Einverständnis der betroffenen Grund-
eigentümer dafür ist vorhanden.
 
Die Möglichkeit eines zentralen 
Löschschutzes über Hydranten wur-
de geprüft, jedoch wieder verworfen. 
Hauptgründe waren die unverhältnis-
mässig hohen Mehrkosten sowie die 
Problematik von stehendem Wasser 
infolge der grossen Leitungsdurch-
messer.  Um dennoch eine Verbesse-
rung der Löschwasserversorgung in 
diesem Gebiet zu erreichen, werden an 
strategisch wichtigen Orten Schächte 
vorgesehen, damit die Feuerwehr im 
Brandfall auch Wasser aus der Versor-
gungsleitung beziehen kann.

Heute besteht im betroffenen Gebiet 
eine Vereinbarung mit einem Grund-
eigentümer für die Nutzung eines 
Reservoirs/Löschwasserbeckens, an 
welches die Feuerwehr im Brandfall 
anschliessen kann. Im Rahmen des 
Ausbaus der Sportanlage Weni wird ein 
Grauwassertrank für die Bewässerung 
der Sportplätze realisiert. Auch hier ist 
der Wasserbezug für die Feuerwehr im 
Brandfall möglich.

2.3 Erweiterung Konzessionsvertrag

Bei Zustimmung zur Sachvorlage wird 
der Konzessionsvertrag vom 5. Dezem-
ber 2001, über die Wasserversorgung 
im Gebiet der Gemeinde Feusisberg 
(ohne Gebiet Ruostel und Biberbrugg) 
zwischen der Gemeinde Feusisberg 
und der Korporation Wollerau, um die 
Druckerhöhungsanlage und die Ver-
sorgungsleitung gemäss dem vorlie-
genden Projekt ergänzt.



ten der Gemeinde Feusisberg auf die 
von den Grundeigentümern erhobenen 
Anschlussgebühren. Die Verbrauchs-
gebühren gehen von Beginn weg an die 
Korporation Wollerau.

3.1 Projektkosten (+/- 10%)​
Die Kosten für die Realisierung der öf-
fentlichen Wasserversorgung im Ge-
biet Oberberg-Büel basieren auf dem 
Bauprojekt der Firma Holinger AG.
 
Die Mehrwertsteuer von aktuell 8.1% 
ist eingerechnet.
 
Die Kostenschätzungen basieren auf 
Erfahrungswerten vergleichbarer 
Bauten und Anlagen und weisen eine 
Genauigkeit von +/- 10% auf. Ent-
sprechend beinhaltet das Projekt pra-
xisgemäss eine Reserve in Höhe von 
ca. 10%. 
Die Preise basieren auf dem Zürcher 
Baukostenindex mit Stand vom 01. Ja-
nuar 2024.

Gestützt auf die vorstehenden Aus-
führungen wurden die Kosten wie 
folgt ermittelt:

	 Fr.

Baumeisterarbeiten 
(Grabarbeiten, P�ügen)	 600�000

Rohrlegearbeiten	 373�000

Druckerhöhungsanlage	 270�000

Diverses (Brunnen,  
Entschädigungen,  
Vermessung)	 60�000

Unvorhergesehenes/ 
Reserven (ca. 10%) 	 130�000

Technische Arbeiten  
(Honorare und Neben- 
kosten)	 211�000
Total Projektkosten  
inkl. 8.1 % MwSt.	 1�644�000
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2.4 Weiteres Vorgehen

Das Au�ageprojekt ist für das Jahr 
2025 geplant. Bei optimalen Projekt-
verlauf kann im Frühjahr 2026 mit den 
Bauarbeiten gestartet werden.

Bei Zustimmung zur Sachvorlage wird 
die von der Gemeinde erstellte Versor-
gungsleitung als Wasser-Hauptleitung, 
im Rahmen der laufenden Ortspla-
nungsrevision, im Erschliessungsplan 
als Groberschliessung ergänzt.
 
 3. Finanzierung und Folgekosten

Die Gemeinde Feusisberg erstellt und 
�nanziert die Versorgungsleitung und 
die Druckerhöhungsanlage für das Ge-
biet Oberberg-Büel. Nach der Erstel-
lung gehen die Versorgungsleitung und 
Druckerhöhungsanlage in den Besitz 
der Korporation Wollerau über, welche 
die Anlage betreiben und unterhalten 
wird. Die Korporation verzichtet dafür 
während der ersten 10 Jahre zu Guns-

3.2 Investitionsrechnung​
Die beantragte Ausgabenbewilli-
gung für die Realisierung der öffent-






